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@ Veroffentlicht am 21.09.1993

Rechtssatz

Vergibt der Beschuldigte Fliesenlegerarbeiten an in seinem Unternehmen Beschaftigte im Akkord und bedienen sich
diese Beschaftigten ohne Kenntnis des Dienstgebers bei diesen Akkordarbeiten auf der Arbeitsstelle eines Auslanders
der Handlangerdienste dadurch leistete, dal3 er den zum Transport von Fliesen in héhere GescholRe vorgesehenen
Aufzug bediente, und erhalt der Beschuldigte als Dienstgeber Uber diesen Sachverhalt erst durch die Intervention des
Arbeitsinspektorates ~ Kenntnis, = so  verantwortet er  keine  Verwaltungsibertretung nach  dem
Auslanderbeschaftigungsgesetz, da zwischen dem Beschuldigten und dem Auslander kein Arbeits- oder
arbeitnehmerahnliches Verhaltnis bestand und auch kein Ausbildungsverhdltnis oder ein Fall von
Arbeitskraftetberlassung nach dem Arbeitskraftelberlassungsgesetz, BGBI 196/1988 vorlag.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1993/09/21 KUVS-1284/3/93
	JUSLINE Entscheidung


